
Ablauf einer Verbraucherinsolvenz


Gerichtliches 
Schuldenbereinigungsverfahren 
(kommt nur in ca. 3% der Fälle vor)


Einigung mit den Gläubigern - 
gerichtliches Insolvenzverfahren 
nicht erforderlich


Gericht erteilt 
Restschuldbefreiung


Treuhänder 
verwertet Masse


Schlusstermin 
Gläubiger können 
Versagungsantrag 
stellen


Wohlverhaltensperiode 
6 Jahre ab Eröffnung


Aussergerichtliches 
Schuldenbereinigungsverfahren


Antragstellung mit Antrag 
Restschuldbefreiung und Stundung 
der Verfahrenskosten 

(Formularzwang)


Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens durch das 
Insolvenzgericht. 

Bestellung des Treuhänders 


Miehler § Müller

Sophienstr. 3, 80333 München
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www.ent-schuldigung.de


anwaltliche Schuldnerberatung



